
Jugendliche und Sexualität
>> Verboten oder erlaubt? <<

Infos und Tipps

für Kinder, Jugendliche, 
Eltern und Fachkräfte

	
	 SEXUELLE DARSTELLUNGEN IM INTERNET

Im Internet wird Sexualität oft leistungsorientiert und 
völlig losgelöst von zwischenmenschlichen Bezie-
hungen dargestellt. Pornografie ist im schnell zu-
gänglichen Internet weit verbreitet. Nach dem Gesetz 
- siehe oben - darf Kindern und Jugendlichen unter 
18 Jahren kein pornografisches Material zugänglich 
gemacht werden. 

Es gibt viele Bemühungen Verstöße zu verhindern, 
aufzudecken und zu beseitigen. Aufgrund des welt-
weiten Angebotes kann die Gesetzgebung aber nicht 
immer entscheidenden Einfluss nehmen. Porno-
grafische Angebote aus dem Ausland landen so auf 
deutschen Computern und können bei Kindern zu 
seelischen und psychischen Schädigungen führen. 
Meist suchen Kinder und Jugendliche nicht aktiv nach 
pornographischen Angeboten, sie erhalten sie ohne es 
zu wollen, z.B. beim Vertippen einer Internetadresse 
oder durch Spam-Mails. Oft sind auch prominente 
Internetadressen von pornografischen Angeboten 
umlagert. 

Wer ungewollt auf pornografische Angebote stößt, 
sollte diese weg klicken und notfalls den Computer 
ganz ausschalten. Grundsätzliche Vorsicht ist beim 
Herunterladen von Dateien zu empfehlen. Es besteht 
die Gefahr, sich  erhebliche finanzielle Folgen aufzu-
bürden, z.B. durch sogenannte Dialer -automatische 
Einwählprogramme-, die sich beim Herunterladen 
selbstständig installieren und erhebliche Folgekosten 
durch teure Internetzugänge verursachen. Oft werden 
so auch - unbewusst bzw. leichtfertig - Verträge oder 
Abonnements abgeschlossen.

Polizeidirektion Ludwigsburg

Themenbereich „Jugendschutz – Jugendgefährdung“
Kriminalpolizei Ludwigsburg, 
Kriminalinspektion 1 – Dezernat 12
Helmut Wonka, Fachkoordinator Jugendkriminalität
 (0 71 41) 18-55 55 
E-Mail: helmut.wonka@polizei.bwl.de

Kriminalprävention
 (0 71 41) 18-51 20 
E-Mail: ludwigsburg.pd.fest.kbst.leiter@polizei.bwl.de

Online-Beratung

www.bke-jugendberatung.de 
www.sextra.de

Nützliche Internetadressen

vor allem für Jugendliche:
www.loveline.de
www.sextra.de
www.amorline.de
www.wildwasser.de

vor allem für Eltern, Lehrkräfte, MultiplikatorInnen:
www.profamilia.de
www.bzga.de
www.jugendschutz.net
www.sexualaufklaerung.de
www.zartbitter.de

Meldestellen bei Verstößen

jugendschutz.net
zentrale Kontrolle für Jugendschutz im Internet
Website mit Beschwerdeformular: www.jugendschutz.net
oder Mail an: hotline@jugendschutz.net

Kriminalpolizei Ludwigsburg
Kriminalinspektion 1 - Dezernat 12 - Sexualdelikte
 (0 71 41) 18-9 (Zentrale) oder 18-55 75, 
E-Mail: ludwigsburg.pd.kp.ki1.d12@polizei.bwl.de

Stadt Ludwigsburg
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement  
Kommunale Kriminalprävention
Gertraud Selig, Obere Marktstr. 1, 71634 Ludwigsburg
 (0 71 41) 9 10-30 74, E-Mail: g.selig@ludwigsburg.de

	
	 BERATUNGSSTELLEN IN LUDWIGSBURG

Beratungsstelle Silberdistel für Opfer sexueller Gewalt
Myliusstr. 2A,71638 Ludwigsburg
 (0 71 41) 68 87 19-0, E-Mail: info@silberdistel-
ludwigsburg.de, www.silberdistel-ludwigsburg.de

Deutscher Kinderschutzbund 
Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e. V. 
Asperger Str. 43, 71634 Ludwigsburg 
 (0 71 41) 90 27 66 
E-Mail: info@dksb-lb.de, www.dksb-lb.de

Frauen für Frauen e. V. 
Beratungsstelle für Frauen und Mädchen
Abelstr. 11, 71634 Ludwigsburg
 (0 71 41) 22 08 70; E-Mail: info@frauenfuerfrauen-lb.de, 
www.frauenfuerfrauen-lb.de

Pro familia Ludwigsburg, Beratungsstelle 
Schlossstr. 9, 71634 Ludwigsburg 
 (0 71 41) 92 34 44, E-Mail: ludwigsburg@profamilia.de, 
www.profamilia-ludwigsburg.de

Weißer Ring, Hilfe für Opfer von Gewalttaten 
Außenstelle Ludwigsburg, Hermann Dengel, 
Alt-Württemberg-Allee 29, 71638 Ludwigsburg 
 (0 71 41) 86 56 40, E-Mail: hermann.dengel@web.de

Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Diakonische Bezirksstelle Ludwigsburg 
Schwangerenberatung
Gartenstr. 17, 71638 Ludwigsburg 
 (0 71 41) 9 55-0, E-Mail: schwangerschaft@evk-lb.de, 
www.diakonische-bezirksstelle.de

Psychologische Beratungsstelle Landkreis Ludwigsburg
Beratung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge  
Erwachsene
Hindenburgstr. 40, 71638 Ludwigsburg, 
 (0 71 41) 1 44-25 29
E-Mail: psychologische.beratungsstelle 
           @landkreis-ludwigsburg.de

Psychologische Familien- und Lebensberatung
Im Haus Edith Stein, Parkstr. 24,  
71642 Ludwigsburg-Hoheneck,  (0 71 41) 2 52 07 30
E-mail: pb-lb@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de, 
www.caritas-ludwigsburg.de

Allgemeiner Sozialer Dienst des Fachbereichs Sozial- und 
Jugendhilfe im Landkreis Ludwigsburg 
Beratung in allgemeinen erzieherischen Fragen
Hindenburgstr. 40, 71638 Ludwigsburg
 (0 71 41) 1 44-3 86 oder 1 44-3 87
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	 ALTERSABHÄNGIGE SEXUALKONTAKTE

Jahre unter 14 14 - 17 volljährig ab 21

unter 14    
14 - 17    
volljährig    
ab 21    


verboten


erlaubt, jedoch mit 
Einschränkungen


erlaubt

 
Die Tabelle kann nur angewandt werden, wenn

kein Entgelt geleistet wird
kein Abhängigkeitsverhältnis vorliegt
die Sexualpartnerin/der Sexualpartner nicht wider-
standsunfähig ist und
keine Gewalt angewandt wird (= einvernehmlicher 
Sex)

IMPRESSUM:

Für die freundliche Überlassung der Textbausteine bedan-
ken wir uns bei der Stadt Nürnberg, Jugendamt - Präventive 
Kinder- und Jugendhilfe

Herausgeberin:
Stadt Ludwigsburg 
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement
in Kooperation mit Silberdistel e. V.
Postfach 2 49, 71602 Ludwigsburg
Telefon (0 71 41) 9 10-28 25
Druck: www.flyeralarm.de/10.000/05/2009
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	 BEGRIFFSBESTIMMUNG

Unter den Begriffen „Sex“ und „sexuelle Handlungen“ 
verstehen wir im weiteren Text alle sexuell motivierten 
oder auf sexuelle Befriedigung gerichteten Handlungen 
an, mit oder vor einer Person oder mehreren Personen.

	 RECHT AUF SEXUALITÄT

Grundgesetz Artikel 2

Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, das heißt auch auf die Gestaltung seiner 
eigenen Sexualität. Grenzen sind da, wo schützenswerte 
Belange Anderer betroffen sind und strafrechtliche Vor-
schriften gelten, z. B. Schutz vor Missbrauch.

	 RECHT AUF ERZIEHUNG, ELTERN-  
	 VERANTWORTUNG UND JUGENDHILFE

§ 1 SGB VIII

Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen Person.
Auch hier schließt Entwicklung Sexualität mit ein, d. h. 
es gibt ein Recht auf Aufklärung, Information und Erle-
ben von eigener Sexualität.

	 DER SCHUTZ VON KINDERN UND  
	 JUGENDLICHEN

Sexueller Missbrauch von Kindern
§§ 176, 176a StGB
Alle sexuellen Handlungen an, vor und mit einem Kind 
unter 14 Jahren gelten als Missbrauch, sind verbo-
ten und werden je nach Schwere des Falles mit nicht 
unerheblicher Freiheitsstrafe bestraft. Dies gilt auch für 
Personen, die ein Kind dazu bestimmen, dass es sexu-
elle Handlungen vornimmt (aufreizendes, geschlechtbe-
tontes Posieren) und zwar unabhängig von einer Einwilli-
gung des Kindes oder der Eltern.
Bereits der Versuch des sexuellen Missbrauches von 
Kindern ist strafbar.

Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
§ 182 StGB
Sex mit Jugendlichen unter 18 Jahren ist für Jugend-
liche und Erwachsene verboten, wenn dabei eine 
Zwangslage ausgenutzt wird. 
Grundsätzlich ist einvernehmlicher (d.h. freiwilliger) Sex 
unter Minderjährigen ab 14 Jahren straffrei.
Für Volljährige ist Sex mit Jugendlichen unter 18 Jahren 
nicht erlaubt, wenn Entgelt geleistet wird (Geldstrafe 
bzw. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren).
Ebenfalls strafbar ist Sex mit Jugendlichen unter 16 
Jahren, wenn Personen über 21 Jahre dabei die feh-
lende  Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestim-
mung ausnutzen (Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu 
3 Jahren).
Auch der Versuch des sexuellen Missbrauchs von Ju-
gendlichen ist bereits strafbar.

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
§ 174 Abs. 1 StGB
Sex mit Schutzbefohlenen (Personen unter 16 Jahren, 
die jemandem zur Erziehung, Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut sind bzw. 
leibliche oder angenommene Kinder unter 18 Jahren) 
und Sex unter Missbrauch eines Abhängigkeitsverhält-
nisses ist verboten und wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 
Jahren bestraft.

 § 174 Abs. 2 und 3 StGB
Wer vor obigem Personenkreis sexuelle Handlungen an 
sich vornimmt, bzw. den Schutzbefohlenen dazu be-
stimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, 
macht sich strafbar.
Bereits der Versuch des sexuellen Missbrauches von 
Schutzbefohlenen wird strafrechtlich verfolgt.

Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
§ 180 Abs. 1 StGB
Wer sexuelle Handlungen vor oder an einem Mädchen 
oder Jungen unter 16 Jahren vermittelt oder dafür Ge-
legenheiten schafft und damit direkt unterstützt, macht 
sich strafbar.
Personensorgeberechtigte, z.B. Eltern/Vormund sind 
davon nicht betroffen, außer sie verletzen ihre Erzie-
hungspflicht gröblich, d.h. sie fügen dem Mädchen oder 
Jungen dadurch Schaden zu (Geldstrafe bzw. Freiheits-
strafe bis zu 3 Jahren).

§ 180 Abs. 2 und 3 StGB
Wer eine Person unter 18 Jahren dazu bestimmt, sexu-
elle Handlungen gegen Entgelt an oder vor einem Dritten 
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen oder wer solche 
Handlungen vermittelt oder unterstützt, wird bestraft 
(Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren).
Auch wer eine Person unter 18 Jahren, die ihm zur 
Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der 
Lebensführung anvertraut ist, dazu bestimmt, sexuelle 
Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen 
oder an sich vornehmen zu lassen, macht sich strafbar 
(Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren).
In beiden Fällen ist schon der Versuch gesetzwidrig.

Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
§ 171 StGB
Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht, (z.B. Eltern, 
LehrerInnen, ErzieherInnen) gegenüber einem Mädchen 
oder Jungen unter 16 Jahren gröblich verletzt und sie 
oder ihn in die Gefahr bringt, bei der körperlichen oder 
psychischen Entwicklung Schaden zu nehmen (z.B. 
durch Prostitution), wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 
Jahren oder Geldstrafe bestraft. Dabei geht es immer 
um die Abwägung zwischen notwendiger Aufsicht und 
Unterstützung von Selbständigkeit.

 	 OFT NACHGEFRAGT....
	 UND ALTERSUNABHÄNGIG

Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen
§179 StGB
Sex unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit 
(krankhafte seelische Störung/tiefgreifende Bewusst-
seinsstörung/geistige Behinderung/schwere andere 
seelische Störung/körperliche Wehrlosigkeit/Suchtkrank-
heit) gilt als Missbrauch (Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe 
bis zu 10 Jahren).

Sexuelle Nötigung/Vergewaltigung
§ 177 StGB
Sex unter Gewalt (Drohungen) oder unter Ausnutzung 
einer schutzlosen Lage des Opfers (eines Mädchens/ 
eines Jungen, einer Frau/eines Mannes) gilt als sexuelle 
Nötigung (Freiheitsstrafe ab 1 Jahr bis zu 15 Jahren); 
beim Eindringen in den Körper als Vergewaltigung (Frei-
heitsstrafe ab 2 Jahren bis zu 15 Jahren).

Exhibitionistische Handlungen
§ 183 StGB
Exhibitionismus (d. h. Entblößung/Zeigen der eigenen 
Geschlechtsteile) als Belästigung Unbeteiligter ist bei 
Männern strafbar.

Förderung der Prostitution
§180a StGB
Wer einer Person unter 18 Jahren zur Ausübung der 
Prostitution eine Unterkunft gewährt oder Personen zur 
Prostitution anhält oder ausbeutet (z.B. Zuhälter), wird 
bestraft (Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren).

	 AUCH NACHGEFRAGT....
	 UND ALTERSUNABHÄNGIG

Beischlaf zwischen Verwandten
§173 StGB
Sex mit eigenen Kindern/Enkeln etc. oder mit eigenen 
Eltern/Großeltern usw. und unter Geschwistern (auch 
wenn er einvernehmlich wäre) ist verboten. Straffrei 
bleiben Beteiligte unter 18 Jahren.

§184 ff StGB
Das Anbieten, Zeigen, Verkaufen und sonstiges 
Zugänglichmachen von pornographischen Bildern, 
Darstellungen oder Filmen an Personen unter 18 
Jahren ist strafbar (Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr). Ob „einfache“ oder „harte“ Pornogra-
phie (höherer Strafrahmen) vorliegt, wird im Einzelfall 
entschieden.
Bereits der Besitz von Kinderpornographie ist für 
Jugendliche und Erwachsene verboten! 
Der Besitz von Jugendpornographie ist für Erwachse-
ne strafbar. So darf z.B. ein Volljähriger keine por-
nographischen Bilder der minderjährigen Freundin 
auf dem Handy gespeichert haben! Jugendliche, die 
jugendpornographische Medien besitzen, die einver-
nehmlich entstanden sind, machen sich nicht straf-
bar.

§176 Abs. 4 Ziff. 4 StGB
Kindern unter 14 Jahren gegenüber ist jegliches Zei-
gen oder Erzählen pornographischer Inhalte verboten 
und wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. 
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